
Beitragsordnung
des Bogensportclubs Monschauer Land e.V.

Fassung vom 01.02.2009
                              

 Jahresbeiträge:

1.  Ehrenmitglieder:

     Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

2.  Einzelbeitrag:  

     Einzelmitglieder ( ab Vollendung des 18. Lebensjahres )                78,00 € /  pro Jahr
6,50 € /  pro Monat

3.  Jugendbeitrag:

     Kinder und Jugendliche ab Vollendung des 8. Lebensjahres           42,00 € /  pro Jahr
                                                                                                                 3,50 € /  pro Monat

4.  Passive Mitglieder:
    

     Einzelmitglieder                                                                               36,00 € / pro Jahr
                                                                                                                3,00 € / pro Monat

5.  Familienbeitrag:                 

     Ehepaare und gleichgestellte Partnerschaften                                     124,80 € /  pro Jahr    
     eines Haushaltes                                                                               10,40 € /  pro Monat   
     (160 % des Einzelbeitrags)

     Einzelmitglied mit Kind/ern die mit im                                            109,20 € / pro Jahr
     gemeinsamen Haushalt leben                                                              9,10 € / pro Monat
     (140 % des Einzelbeitrags)                                                                  

     Paare mit Kind/ern die mit im                                                        140,40 € /  pro Jahr
     gemeinsamen Haushalt leben                                                           11,70 € /  pro Monat
     (180 % Einzelbeitrag)
     

     ( Soziale Härtefälle auf Anfrage)

Art der Beitragszahlung:

Der Jahresbeitrag wird  bis zum 15.01. des laufenden Geschäftsjahres,
bevorzugt durch Überweisung oder Einzugsermächtigung auf das Vereinskonto, fällig.
Das Geschäftsjahr erstreckt sich vom 01.01. bis zum 31.12.
Bei Eintritt im laufenden Geschäftsjahr wird anteilmäßig bis zum 31.12. der Vereinsbeitrag fällig.

Kündigung:

Abmeldungen müssen 6 Wochen vor Ende des laufenden Geschäftsjahres zum 31.12. schriftlich erfolgen.
Der Sportpass und der Mitgliedsausweis verbleiben Eigentum des Vereins und sind bei Austritt aus dem 
Verein, spätestens mit Ablauf der Mitgliedschaft, an den Verein ( Sportwart ) zurück zu geben.   
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